
Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Nr.
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 146/2004

Betreff:

Änderung der Betriebserlaubnis für die Alexe-Hegemann-Tagesstätte in Beelen

Beratungsfolge Termin

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien 22.11.2004
Berichterstattung:  Frau Schmiele

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Falls ja:
Im Haushaltsplan vorgesehen: ja nein

Hhst. Betrag (EUR)
                                        

1) 2)
Investitionskosten/einmalige Ausgaben:

insgesamt:            EUR

Beteiligung Dritter:            EUR

Belastung Kreis Warendorf:            EUR

Laufende Kosten jährlich:

insgesamt:            EUR

Beteiligung Dritter:            EUR

Belastung Kreis Warendorf:            EUR

Beschluss:

Der dauerhaften Umwandlung der großen altersgemischten Gruppe ab dem
Kindergartenjahr 2005/2006 in der Alexe-Hegemann-Tagesstätte in Beelen wird
zugestimmt.
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Erläuterungen:

Die Alexe-Hegemann-Kindertagesstätte in Trägerschaft des Vereins Eltern für Kinder e.
V. in Beelen wurde 1996 als Tageseinrichtung mit 2 Regelgruppen und einer kleinen
altersgemischten Gruppe investiv gefördert. Aufgrund der geänderten Nachfrage nach
Schulkindbetreuung und unter Berücksichtigung des gedeckten Bedarfs mit
Regelkindergartenplätzen hat die Einrichtung den Betrieb von Anfang an mit einer
Regelgruppe (25 Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren), einer kleinen altersgemischten (7
Kinder unter drei, 8 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren) sowie einer großen
altersgemischten Gruppe (10 Kinder von 3 bis 6 Jahren, 10 Schulkinder bis 14 Jahre)
aufgenommen. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt zuerst befristet bis
zum 31.07.2002 erteilt und anschließend jährlich, zuletzt bis zum 31.07.2005, befristet
verlängert. Der Träger beantragt nun die Befristung aufzuheben und die große
altersgemischte Gruppe dauerhaft führen zu können.

In Beelen liegt die Bedarfsdeckung zum kommenden Kindergartenjahr bei rd. 100 % des
Kernjahrgangs, für die kommenden Jahre ist mit einem leichten Rückgang der
Kinderzahlen zu rechnen.

Der Träger der Einrichtung hat mittlerweile den Antrag gestellt, die Betriebserlaubnis für
die große altersgemischte Gruppe ab dem 01.08.2005 unbefristet zu verlängern. Hiermit
verbunden ist ein dauerhafter Verzicht auf 10 Plätze für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren.
Aufgrund der Versorgungssituation in Beelen, kann auf diese Plätze dauerhaft verzichtet
werden. Somit steht dem dauerhaften Betrieb der großen altersgemischten Gruppe
nichts mehr entgegen. Der unbefristeten Verlängerung sollte daher zugestimmt werden.
Der Antrag soll dem Landesjugendamt mit einer positiven Stellungnahme weitergeleitet
werden.
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1.
Amtsleitung

2.
Dezernent

3.
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen
Auswirkungen)

4.
Landrat


